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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

bitte beachten Sie die Vorgaben des Hygieneplans und fordern diese konsequent ein. Die 

Klassenlehrkräfte informieren ihre Lerngruppen altersangemessen über die Einhaltung der 

Hygienebestimmungen. Die einzelnen Regelungen basieren auf dem Niedersächsischen 

Rahmen-Hygieneplan Corona Schule Version 5.0 Stand 10.05.2021. Zur Umsetzung dieser 

Maßnahmen erlaubt unsere Aufsichtspflicht (siehe Aufsichtspläne) keine Verspätungen oder 

Versäumnisse! 

 

Wichtigste Maßnahmen 

• Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, starker Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust 
des Geschmacks- / Geruchssinn, Halsschmerzen, Gliederschmerzen) auf jeden Fall 
zu Hause bleiben. Mit leichtem Husten und Schnupfen darf die Schule besucht 
werden. 

• Möglichst 1,50 m Abstand zu Personen halten. 

• Eine Mund-Nasenbedeckung ist bei Betreten des Schulhofes und in den Fluren zu 
tragen. Diese kann im Klassenraum abgesetzt werden. Bei einem Inzidenzwert von 
über 50 ist auch während des Unterrichts eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 

• Wenn der Abstand von 1,5 m auf dem Schulhof eingehalten wird, darf der 
Mundschutz abgenommen werden, so auch während des Lüftens im Klassenraum 
und während Klassenarbeiten. 

• Aufzüge sind grundsätzlich nur durch eine Person zu benutzen und deren Benutzung 
ggf. auf Personen oder Situationen mit spezifischen Bedarfen einzuschränken.  

• Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute nicht berühren, 
d.h. nicht an Mund, Augen und Nase fassen.  

• Gegenstände wie z. B. Trinkbecher, persönliche Arbeitsmaterialien, Stifte sollen nicht 
mit anderen Personen geteilt werden. Ist dies nicht zu verhindern, müssen die Hände 
vorher und nachher gewaschen oder desinfiziert werden. 

• Den Kontakt mit häufig genutzten Flächen wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe 
möglichst minimieren, z. B. nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. 
Ellenbogen benutzen.  

• Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge oder ein Taschentuch 
gehören zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen 
größtmöglichen Abstand zu anderen Personen halten, am besten wegdrehen.  

• Händewaschen mit Seife für 20 - 30 Sekunden, auch kaltes Wasser ist ausreichend, 
entscheidend ist der Einsatz von Seife (siehe Beschilderung in den 
Toilettenbereichen) 

• Die Lehrkräfte sind vor dem ersten Klingeln bei geöffneter Tür im Unterrichtsraum. 

• Zurzeit müssen sich Schülerinnen und Schüler; Schulpersonal und alle an der Schule 
beschäftigten Personen zweimal pro Woche per Schnelltest testen. 

 



Weitere Regelungen für den Schulbetrieb 

 

- Während des Unterrichts läuft keiner herum. 

- Die Sitzordnung der Schüler und Schülerinnen wird von der Klassenlehrkraft 

festgelegt, dokumentiert (Sitzplan) und ist strikt einzuhalten. 

- Regelmäßig Stoßlüften des Klassenraums ist erforderlich. 

- Die Schülerinnen und Schüler haben die vorgeschriebene Wegeführung einzuhalten 

(rechts gehen). 

- Der Aufenthalt im Toilettenbereich ist nur mit Abstand erlaubt (jeder Schüler/jede 

Schülerin nutzet die Toiletten in seinem /ihrem Gebäude). 

- Nur jedes zweite Pissoir (siehe Schilder) ist zu nutzen. 

- Jeder Schüler/jede Schülerin hält sich vor Unterrichtsbeginn und in den Pausen auf 

dem ihm/ihr zugeteilten Schulhof auf. 

- Jeder Schüler/jede Schülerin benutzt die ihm/ihr zugeteilten Eingänge. 

- Krankmeldungen wie gewohnt über das Sekretariat 

- Sollte ein Schüler sich während des Unterrichtes krankmelden, hält er sich mit Maske 

bis zur Abholung im Flur (Gebäude A) bei Frau Warmuth auf. Diese ruft die Eltern an. 

- Es darf nur im Freien gesungen werden. 

 

Eltern 

- Schulfremde Personen sollten nur in Ausnahmefällen das Gelände (mit Maske und 

getestet) betreten.  

- Elterngespräche sollen möglichst telefonisch geführt werden. 

- Elternabende werden durchgeführt (Kontaktdaten müssen drei Wochen aufgehoben 

werden). 

 

Kiosk 

✓ Der Kiosk öffnet für die 5.-7. Klassen in der 1. großen Pause und für die 8.-10. 

Klassen in der 2. großen Pause. 

✓ Maskenpflicht, Einbahnstraßenprinzip und Abstandregelungen müssen eingehalten 

werden. 

✓ Es gibt keine Selbstbedienung. 

 

Mensa 

➢ An Tagen mit Ganztagsunterricht kann in der Mensa gegessen werden. 

➢ Es dürfen nur SchülerInnen, die bestellt haben in der Mensa zu den festgelegten 

Zeiten essen. 

➢ Maskenpflicht bis zum Platz für SchülerInnen und Personal. 

➢ Zwischen den Schüler/Innen muss ein Sitzplatz frei bleiben. 

 

Schülerfirma 

▪ In Szenario B findet kein Verkauf durch die Schülerfirma statt. 

 



Sekretariat 

❖ Das Sekretariat bleibt für SchülerInnen geschlossen. Anliegen müssen über die 

Klassenlehrkraft geregelt werden. 


